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Sitzung des Kreisausschusses

Am Montag, 21.03.2022, um 09:00  Uhr findet im Sit-
zungssaal des Landratsamtes Kronach eine Sitzung 
des Kreisausschusses mit folgender Tagesordnung 
statt.
Tagesordnung

1 Informationen
2 Teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm; 
 Einstufung ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen
3 Aktueller Sachstand Mobilitätskonzept Landkreis 

Kronach
4 Antrag der Jungen Union; Einführung Fifty-Fifty Taxi
5 Bestellung eines Landkreiswahlleiters und einer stell-

vertretenden Person für die Wahl des Landrats des 
Landkreises Kronach am 25.09.2022

6 Unvorhergesehenes
7 Anfragen und Sonstiges
Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind die Plätze 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger in den öffentli-
chen Sitzungen der Kreisgremien begrenzt. Für den Zu-
tritt ins Landratsamt gilt die 3G-Regelung (genesen oder 
geimpft oder getestet).
Die Kontrolle der entsprechenden Nachweise, zu denen 
neben Genesenenbescheinigung, Impfnachweis oder 
Testzertifikat auch persönliche Ausweisdokumente wie 

Personalausweis oder Reisepass zählen, findet im Ein-
gangsbereich des Landratsamtes statt.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, benö-
tigen ein Zertifikat einer Schnellteststelle, wobei die zu-
grundeliegende Testung vor maximal 24 Stunden statt-
gefunden haben muss. 
Unberührt von dieser Regelung bleibt die FFP2-Masken-
Pflicht, die auch weiterhin Bestand hat.
Wir bitten um Berücksichtigung und Ihr Verständnis!

Kronach, 07.03.2022
Landratsamt

Zweckverband für 18
Abfallwirtschaft in
Nordwest-Oberfranken

Bekanntmachung

des festgestellten Jahresabschlusses und des Be-
stätigungsvermerkes des Wirtschaftsprüfers für den 
Jahresabschluss 2020 gem. Art. 102 Abs. 3 Gemein-

deordnung und § 25 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Ab-
fallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 08. Februar 
2022 den Jahresabschluss gem. Art. 102 Abs. 3 GO, § 25 
Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung und § 20 Abs. 3 der Ver-
bands- und Betriebssatzung mit folgendem Jahresergebnis 
festgestellt:
Bilanzsumme 55.678.674,02 Euro
Jahresgewinn 893.507,72 Euro
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Der Jahresgewinn 2020 in Höhe von insgesamt 893.507,72 
Euro ist lt. Beschluss der Verbandsversammlung der 
Rücklage für „Zweckgebundene Rücklage“ zuzuführen.
Der Bayer. Kommunale Prüfungsverband wurde von der 
Verbandsversammlung mit der Wirtschaftsprüfung beauf-
tragt. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist die Geschäfts-
führung ordnungsgemäß.
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: (Auszug 
aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht) 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen 
nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvor-
schriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge des Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

München, 02.06.2021
Bayerischer Kommunaler 
Prüfungsverband

Christian Göb
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss kann in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes für Abfallwirtschaft in Nordwest-Ober-
franken in 96487 Dörfles-Esbach, Von-Werthern-Str. 6, 
in den nächsten sieben Tagen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes während der allgemeinen Dienststunden ein-
gesehen werden.

Dörfles-Esbach, 08.02.2022

Baj
Werkleiter

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


